
 

 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

BRAIN Biotech AG 

11. März 2026 

 

 

Tagesordnung auf einen Blick 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der 

BRAIN Biotech AG zum 30. September 2025, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für 

das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 mit den erläuternden 

Berichten zu den Angaben gemäß § 289a und § 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des 

Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 

2025 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 

2024 bis zum 30. September 2025 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 

2024 bis zum 30. September 2025 

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. 

Oktober 2025 bis zum 30. September 2026  

5. Wahlen zum Aufsichtsrat 

Frau Dr. Ursula LaCognata, Berlin, Geschäftsführende Partnerin, ybe – Your Biotech Experts 

Partnerschaftsgesellschaft 

6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts  
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Zwingenberg 

WKN 520394 

ISIN DE0005203947 

BNN0110301GM 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

 

Wir laden hiermit die Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am 

Mittwoch, dem 11. März 2026, um 10.00 Uhr in der Melibokushalle, Melibokusstraße 10, 64673 

Zwingenberg, stattfinden wird. 

 

Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind sämtliche Zeitangaben in dieser 

Hauptversammlungseinladung Zeitangaben in der für Deutschland geltenden mitteleuropäischen Zeit 

(MEZ). Die koordinierte Weltzeit (UTC) entspricht der mitteleuropäischen Zeit (MEZ) minus eine 

Stunde. 

 

 

A. 

Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der 

BRAIN Biotech AG zum 30. September 2025, des Lageberichts und des Konzernlageberichts 

für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 mit den 

erläuternden Berichten zu den Angaben gemäß § 289a und § 315a des Handelsgesetzbuchs 

sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 

30. September 2025 

 

Die vorgenannten Unterlagen können auf der Webseite der Gesellschaft unter 

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung eingesehen und 

abgerufen werden. Sie werden auch während der Hauptversammlung zugänglich sein und 

erläutert werden. Die Unterlagen dienen der Unterrichtung der Hauptversammlung über das 

vergangene Geschäftsjahr sowie über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns. Eine 

Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist gemäß den gesetzlichen Vorschriften 

nicht erforderlich, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss gebilligt hat und dieser somit 

bereits festgestellt ist.  

 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 

2024 bis zum 30. September 2025 

 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im 

Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 für diesen Zeitraum 

Entlastung zu erteilen. 

 

 



 

 
 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 

2024 bis zum 30. September 2025 

 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im 

Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 für diesen Zeitraum 

Entlastung zu erteilen. 

 

 

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. 

Oktober 2025 bis zum 30. September 2026  

 

Der Aufsichtsrat schlägt gemäß der Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die  

 

Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  

 

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2025 

bis zum 30. September 2026 zu wählen. 

 

Für die genannten Prüfungsleistungen hat der Prüfungsausschuss gemäß Artikel 16 Absatz (2) 

der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. April 

2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von 

öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission dem 

Aufsichtsrat empfohlen, das Prüfungsmandat der Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zu erneuern. Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine 

Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die 

Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Artikel 16 Absatz (6) der 

vorgenannten Verordnung (EU) Nr. 537/2014 vom 16. April 2014 auferlegt wurde. 

 

 

5. Wahlen zum Aufsichtsrat 

 

Nachdem Frau Prof. Dr. Treffenfeldt ihr Aufsichtsratsmandat zum 3. Oktober 2024 aus 

persönlichen Gründen niedergelegt hat, wurde Frau Dr. Ursula La Cognata auf Antrag des 

Vorstands gerichtlich mit Wirkung vom 11. Juli 2025 für die Dauer bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. 

Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. 

Zur Besetzung dieses Aufsichtsratsmandates ist somit eine Wahl durch die Hauptversammlung 

erforderlich.  

 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß § 96 Absatz (1) AktG aus 

Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen und besteht gemäß § 95 AktG, § 9 Absatz 

(1) der Satzung aus sechs Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die 

Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt gemäß der Empfehlung seines Nominierungsausschusses vor,  

 

Frau Dr. Ursula La Cognata, Berlin, Geschäftsführende Partnerin, ybe – Your Biotech Experts 

Partnerschaftsgesellschaft 

 



 

 
 

mit Wirkung ab der Beendigung der Hauptversammlung am 11. März 2026 bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 

1. Oktober 2028 bis zum 30. September 2029 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats der 

Gesellschaft zu wählen.  

 

Der Wahlvorschlag berücksichtigt die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung 

beschlossenen Ziele und strebt die Ausfüllung des für das Gesamtgremium erarbeiteten 

Kompetenzprofils an. Die Ziele und das Kompetenzprofil sind in der Erklärung zur 

Unternehmensführung für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht, die im Geschäftsbericht 

2024/25 enthalten und Bestandteil der zu Tagesordnungspunkt 1 vorgelegten Unterlagen ist. 

 

Die vorgeschlagene Kandidatin verfügt in hohem Maße über die für die Ausübung des 

Aufsichtsratsmandats notwendige Erfahrung und Expertise sowie über die erforderlichen 

Branchen-, Fach- und Unternehmenskenntnisse. Die Kandidatin ist sowohl mit dem 

Geschäftsbereich, in dem die Gesellschaft tätig ist, als auch mit dem Kapitalmarktumfeld 

vertraut. Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass die Kandidatin den zu erwartenden 

Zeitaufwand aufbringen kann.  

 

Ergänzende Angaben und Informationen zu der vorgeschlagenen Kandidatin, insbesondere die 

Angaben gemäß § 125 Absatz (1) Satz 5 AktG, ein Lebenslauf der Kandidatin sowie weitere 

Angaben im Hinblick auf Empfehlungen des Deutschen Corporate-Governance Kodex sind in 

Abschnitt B dieser Einladung abgedruckt und auch auf der Webseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung 

 

einzusehen. 

 

 

6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 

Gemäß § 162 AktG erstellen Vorstand und Aufsichtsrat jährlich einen Bericht über die im 

letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitglied des Vorstands 

und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung (Vergütungsbericht) und legen 

diesen Vergütungsbericht der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vor. 

Der von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024/25 erstellte Vergütungsbericht 

wurde gemäß den Vorgaben des § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer geprüft. Der 

vom Abschlussprüfer erstellte Vermerk ist dem Vergütungsbericht beigefügt. 

 

Der Vergütungsbericht nebst Vermerk des Abschlussprüfers ist auf der Webseite der 

Gesellschaft unter 

 

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung 

 

einzusehen.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften 

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024/25 zu billigen. 

 

 
 



 

 
 

B. 

Weitere Unterlagen zur Hauptversammlung 

 

Ergänzende Angaben und Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 (Wahlen zum Aufsichtsrat) 

 

Dr. Ursula La Cognata 

 

Mitglied des Aufsichtsrats der BRAIN Biotech AG seit 11. Juli 2025; bestellt bis zum Ende der 

Hauptversammlung im GJ 2025/26 

 

Kompetenzschwerpunkte: Neue Geschäftsfelder; Branche; Unternehmertum; Internationalität, 

Biotechnologie; Enzyme; fermentative Herstellung von Lebensmitteln; Regulatorik und Zulassung 

 

Jahrgang: 1968 

 

Nationalität: Deutsch, Italienisch 

 

Ausbildung: 

 

Studium der Biologie an der FU Berlin 

Promotion am Institut für Genbiologische Forschung Berlin GmbH, 1996 

 

Beruflicher Werdegang: 

 

1996 – 1999: PlantTec Biotechnologie GmbH, Potsdam, Deutschland; Gründungsmitglied, Grüne 

Biotechnologie 

 

1999 – 2002: Aventis CropScience, Potsdam, Deutschland; Projektmanager für innovative 

Kohlenhydrate/alternative Proteine für Lebensmittel und technische Anwendungen auf Basis 

Fermentation und Biotransformation 

 

2002 – 2010: Bayer BioScience, Potsdam, Deutschland; Projektmanager für Lebensmittel, Zusatzstoffe 

und Nahrungsergänzungsmittel auf pflanzlicher und fermentativer Basis. Internationale Projekte z.B. 

in Deutschland, Frankreich, Belgien, Brasilien und USA 

 

2010 – 2016: aevotis GmbH, Potsdam, Deutschland; Gründungsmitglied /Projekt Management Weiße 

Biotechnologie, Tech Transfer und Scale-Up. Regulatorische Dossiers für Novel Food, Enzyme Union 

List (EU) und GRAS (USA) 

 

2016 – 2018: evoxx GmbH, Potsdam, Deutschland; Stellvertretende Leiterin Forschung und 

Entwicklung; Enzyme, alternative Proteine, Expressionssysteme; Head of Regulatory Affairs für Europa 

und Nordamerika, Vertretung in der Amfep 

 

2021 – 2023: Mondarella GmbH, Berlin, Deutschland; Leiterin der Forschungsabteilung (CSO) 

Entwicklung veganer Käsealternativen und technische Umsetzung in enger Zusammenarbeit mit Milch- 

und Käseproduzenten 

 

2018 – heute: ybe – Your Biotech Experts, Berlin, Deutschland; Managing Partner; Beratung und 

Coaching (Biotechnologie, Food) 



 

 
 

 

 

Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten in Deutschland: 

Keine 

 

Weitere Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: 

Keine 

 

Frau Dr. Ursula La Cognata ist nach Auffassung der Gesellschaft unabhängig im Sinne der Abschnitte 

C.6, C.7 und C.9 des Deutschen Corporate Governance Kodex. 

 

Die vorstehend mitgeteilten Informationen zu der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidatin können auch 

auf der Webseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung/ 

 

eingesehen werden. 

 

C.  

Weitere Angaben zur Einberufung 

 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 

Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig zur 

Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss gemäß § 18 Absatz (2) der Satzung 

in Textform in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und der Gesellschaft mindestens 

sechs Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des 

Zugangs nicht mitzurechnen sind, also spätestens am  

 

 

Mittwoch, dem 04. März 2026, bis 24:00 Uhr 

 

zugehen, und zwar an der nachfolgend genannten Adresse: 

 

BRAIN Biotech AG 

c/o HCE Consult AG 

Anmeldestelle BRAIN Biotech AG 

Postfach 820335 

81803 München. 

 

E-Mail: anmeldestelle@hce-consult.de 

 

oder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservices auf der Webseite der 

Gesellschaft unter  

 

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung 

 



 

 
 

Aktionäre, die die Möglichkeit der Anmeldung über diesen Internetservice nutzen möchten, 

benötigen persönliche Zugangsdaten. Diese Zugangsdaten können den Unterlagen entnommen 

werden, die den Aktionären auf dem Postweg übermittelt werden. Aktionären, die sich für den 

elektronischen Versand registriert haben, werden die Zugangsdaten per E-Mail übersandt. 

Aktionäre, die die Anmeldung über das Internet vornehmen möchten, benötigen hierfür ihre 

Benutzerkennung und das zugehörige Passwort. Alle Aktionäre, die im Aktienregister verzeichnet 

sind, erhalten ihre Benutzerkennung und ein zugehöriges Passwort mit dem Einladungsschreiben 

zur Hauptversammlung zugesandt.  

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt gemäß § 67 Absatz (2) Satz 1 AktG nur derjenige als Aktionär, 

wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Daher ist für das Teilnahmerecht sowie für die 

Anzahl der einem Teilnahmeberechtigten in der Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte 

der Stand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Bitte beachten Sie, 

dass gemäß § 18 Absatz (4) der Satzung im Zeitraum vom Ablauf des letzten Anmeldetages 

(Mittwoch, dem 04. März 2026; sogenannter Technical Record Date) bis zum Ende der 

Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden 

(sogenannter Umschreibungsstopp). Der Stand des Aktienregisters am Tag der 

Hauptversammlung entspricht deshalb dessen Stand am Mittwoch, dem 04. März 2026, um 24:00 

Uhr. 

 

Aktionäre können trotz des Umschreibungsstopps über ihre Aktien verfügen. Jedoch können 

Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsanträge erst nach dem 04. März 2026 bei der 

Gesellschaft eingehen, Teilnahmerechte und Stimmrechte aus diesen Aktien nur dann ausüben, 

wenn sie sich hierzu von dem noch im Aktienregister eingetragenen und zur Hauptversammlung 

ordnungsgemäß angemeldeten Aktionär bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen 

lassen. Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister 

eingetragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge so schnell wie möglich zu 

stellen. 

 

2. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

 

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht 

in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut, 

eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem 

Fall sind die Eintragung im Aktienregister und eine rechtzeitige Anmeldung zur 

Hauptversammlung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.  

 

Die Erteilung von Vollmachten, die nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, noch 

sonstige von § 135 AktG erfasste Intermediäre oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten 

Personen erteilt werden, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform als der gesetzlich für börsennotierte Gesellschaften 

vorgeschriebenen Form. Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem 

Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis einer gegenüber dem 

Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann gegenüber der Gesellschaft dadurch geführt werden, 

dass der Gesellschaft der Nachweis übersandt wird. Auch der Widerruf einer bereits erteilten 

Vollmacht kann auf den genannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft 

erklärt werden. Die Vorschriften des § 135 AktG bleiben unberührt. 

 

Für die Erklärung einer Vollmachterteilung gegenüber der Gesellschaft, des Widerrufs einer 

bereits erteilten Vollmacht und die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung per Post 



 

 
 

oder per E-Mail bietet die Gesellschaft spätestens bis Dienstag, den 10. März 2026, 18:00 Uhr 

(Eingang), folgende Adresse an: 

 

BRAIN Biotech AG 

c/o HCE Consult AG 

Anmeldestelle BRAIN Biotech AG 

Postfach 820335 

81803 München. 

 

E-Mail: anmeldestelle@hce-consult.de 

 

Desgleichen steht hierfür bis Dienstag, den 10. März 2026, 18:00 Uhr (Eingang), der 

passwortgeschützte Internetservice auf der Webseite der Gesellschaft unter https://www.brain-

biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung zur Verfügung. Erfolgt die Erteilung der 

Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft, erübrigt sich ein gesonderter Nachweis 

über die Erteilung der Vollmacht. 

 

Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice durch den Bevollmächtigten setzt voraus, 

dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. Nach Festlegung des 

Vollmachtgebers werden dem Bevollmächtigten von der Gesellschaft eigene Zugangsdaten 

entweder per Post oder per E-Mail übermittelt. Für die Übermittlung kann bei 

Vollmachtserteilung durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft unter Verwendung des von der 

Gesellschaft zur Verfügung gestellten Formulars eine Postadresse des Bevollmächtigten und bei 

Nutzung des passwortgeschützten Internetservice für die Vollmachtserteilung entweder eine 

Postadresse des Bevollmächtigten oder eine E-Mail-Adresse des Bevollmächtigten angegeben 

werden. Sofern vom Vollmachtgeber keine Postadresse oder E-Mail-Adresse des 

Bevollmächtigten angegeben wird, erfolgt der Versand der Zugangsdaten des Bevollmächtigten 

per Post an die Adresse des Vollmachtgebers. Bitte berücksichtigen Sie bei Angabe einer 

Postadresse übliche Bearbeitungs- und Postlaufzeiten für die Übermittlung der Zugangsdaten. 

 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, wird den Aktionären, 

die das Einladungsschreiben auf dem Postweg erhalten, mit diesem übersandt. Das Formular ist 

auch auf dem HV-Ticket abgedruckt und kann außerdem auf der Webseite der Gesellschaft unter 

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung abgerufen werden. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 

diesen zurückweisen.  

 

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen, sonstige von § 135 AktG 

erfasste Intermediäre und anderen in § 135 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen 

sowie für den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung können 

Besonderheiten gelten. Die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit 

der zu bevollmächtigenden Person oder Institution über Form und Verfahren der 

Vollmachterteilung abzustimmen. Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen sowie sonstige von § 

135 AktG erfasste Intermediäre und nach § 135 AktG gleichgestellte Personen können das 

Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister 

eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben. 

 

 



 

 
 

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 

 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 

bereits vor der Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die 

Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht 

erteilen möchten, müssen im Aktienregister eingetragen sein und sich rechtzeitig zur 

Hauptversammlung anmelden. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben 

das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung ausschließlich weisungsgebunden aus. Ohne 

Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur 

Stimmrechtsausübung befugt. Ein Formular zur Vollmacht- und Weisungserteilung an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wird den Aktionären, die das Einladungsschreiben 

auf dem Postweg erhalten, mit diesem übersandt. Das Formular ist auch auf dem HV-Ticket 

abgedruckt und kann außerdem auf der Webseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung 

 

abgerufen oder in elektronischer Form über den passwortgeschützten Internetservice ausgefüllt 

und übermittelt werden. Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft in Textform übermittelt werden, soweit die 

Übermittlung nicht über den passwortgeschützten Internetservice erfolgt. 

 

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der 

Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, können die Vollmachten nebst Weisungen 

unbeschadet der rechtzeitigen Anmeldung nach den vorgenannten Bestimmungen spätestens bis 

Dienstag, den 10. März 2026, 18:00 Uhr (Eingang), postalisch oder per E-Mail an folgende Adresse 

 

BRAIN Biotech AG 

c/o HCE Consult AG 

Anmeldestelle BRAIN Biotech AG 

Postfach 820335 

81803 München. 

 

E-Mail: anmeldestelle@hce-consult.de 

 

oder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservices bis Dienstag, den 10. 

März 2026, 18:00 Uhr (Eingang) auf der Webseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung 

 

übermitteln. 

 

Gleiches gilt für die Änderung und den Widerruf erteilter Vollmacht und Weisungen, die auf 

diesen Wegen erfolgen sollen. 

 

Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter schließt eine 

persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. Möchte ein Aktionär trotz bereits 

erfolgter Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter selbst oder 

durch einen anderen Bevollmächtigten teilnehmen und seine Aktionärsrechte ausüben, so gilt die 

persönliche Teilnahme beziehungsweise Teilnahme durch einen Bevollmächtigten als Widerruf 

der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Die für die 



 

 
 

Bevollmächtigung zur Verfügung gestellten Formulare sehen entsprechende Erklärungen vor. 

Darüber hinaus bieten wir Aktionären, die nach den vorstehenden Bestimmungen im 

Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben 

sowie zur Hauptversammlung erschienen sind, an, die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter auch in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit der 

Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 

 

Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung 

werden den Aktionären zusammen mit der Einladung zugesandt. Entsprechende Informationen 

sind auch auf der Webseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung 

 

einsehbar. 

 

 

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl 

 

Den Aktionären ist gemäß § 19 Absatz (3) der Satzung die Möglichkeit eröffnet, in der nachfolgend 

beschriebenen Weise ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abzugeben, ohne an der 

Hauptversammlung teilzunehmen. Auch in diesem Fall sind die Eintragung im Aktienregister und 

eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung erforderlich. 

Briefwahlstimmen, die keiner ordnungsgemäßen Anmeldung zugeordnet werden können, sind 

gegenstandslos.  

 

Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl erfolgt im Wege elektronischer Kommunikation und 

muss unbeschadet der rechtzeitigen Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen 

spätestens bis Dienstag, den 10. März 2026, 18:00 Uhr, bei der Gesellschaft eingegangen sein. 

Aktionäre, die ihre Stimme durch Briefwahl abgeben wollen, werden gebeten, ihre 

Briefwahlstimme elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Aktionärsportals auf der 

Webseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung 

 

abzugeben.  

 

Die Änderung oder der Widerruf bereits erteilter Briefwahlstimmen ist bis zu dem vorgenannten 

Zeitpunkt auf gleichem Wege möglich. Die Informationen sind auch auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung 

abrufbar. 

 

Die Briefwahl schließt eine Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. Möchte ein Aktionär 

trotz bereits erfolgter Stimmabgabe durch Briefwahl an der Hauptversammlung selbst oder durch 

einen Bevollmächtigten teilnehmen und seine Aktionärsrechte ausüben, so gilt die persönliche 

Teilnahme bzw. Teilnahme durch einen Bevollmächtigten als Widerruf der im Wege der Briefwahl 

erfolgten Stimmabgabe. Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen, sonstige 

von § 135 AktG erfasste Intermediäre und diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Personen und 

Institutionen können sich der Briefwahl bedienen. 

 

 



 

 
 

5. Rechte der Aktionäre 

 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Absatz (2) AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 

Betrag von 500.000,00 Euro erreichen, können gemäß § 122 Absatz (2) AktG verlangen, dass 

Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Die Antragsteller 

haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des 

Ergänzungsantrags bei der Gesellschaft Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 

Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten; bei der Berechnung der vorgenannten 90-

Tage-Frist ist der Tag des Zugangs des Ergänzungsantrags bei der Gesellschaft nicht mitzurechnen. 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 

Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage 

vor der Hauptversammlung, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht 

mitzurechnen sind, also spätestens am  

 

Sonntag, dem 8. Februar 2026, bis 24:00 Uhr 

 

zugehen, und zwar an der nachfolgend genannten Adresse: 

 

BRAIN Biotech AG 

Vorstand 

Darmstädter Straße 34 -36 

64673 Zwingenberg 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz (1), 127 AktG 

 

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag des Vorstands und/oder 

des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge zur Wahl von 

Aufsichtsräten und Abschlussprüfern übersenden. Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Absatz (1) 

AktG Gegenanträge einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen 

Stellungnahme der Verwaltung auf der Webseite der Gesellschaft unter https://www.brain-

biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung zugänglich, wenn ihr die Gegenanträge 

mit einer Begründung mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag der 

Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind, also spätestens am  

 

Dienstag, dem 24. Februar 2026, bis 24:00 Uhr  

 

zugehen, und zwar an der nachfolgend genannten Adresse: 

 

BRAIN Biotech AG 

c/o HCE Consult AG 

Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 22-24 

10785 Berlin 

E-Mail: antraege@hce.consult.de 

 

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Für Vorschläge von Aktionären zur 

Wahl der Abschlussprüfer gelten die vorstehenden Regelungen gemäß § 127 AktG sinngemäß. 

Wahlvorschläge von Aktionären müssen jedoch nicht begründet werden. Von einer 

Veröffentlichung eines Gegenantrags kann die Gesellschaft unter den in § 126 Absatz (2) AktG 



 

 
 

genannten Voraussetzungen absehen, etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder 

satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung eines 

Gegenantrags (oder eines Wahlvorschlags, wenn dieser begründet wird) muss seitens der 

Gesellschaft nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen 

umfasst. Eine Veröffentlichung von Wahlvorschlägen von Aktionären kann außer in den in § 126 

Absatz (2) AktG genannten Fällen auch dann unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen, 

ausgeübten Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten und die in § 125 Absatz (1) Satz 

5 AktG aufgeführten Angaben enthält. 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie 

der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann 

Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt bzw. unterbreitet werden. Das Recht eines 

jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Punkten 

der Tagesordnung oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu 

stellen, bleibt unberührt. 

 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Absatz (1) AktG 

 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Absatz (1) AktG auf ein in der Hauptversammlung gestelltes 

Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 

Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der 

Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 

geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die 

Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, da der 

Hauptversammlung zum Tagesordnungspunkt 1 auch der Konzernabschluss und der 

Konzernlagebericht vorgelegt werden. Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand 

aus den in § 131 Absatz (3) AktG genannten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der 

Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem 

verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. Gemäß § 20 Absatz 

(2) der Satzung kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 

angemessen beschränken und den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, der Aussprache 

zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie eines einzelnen Frage- und Redebeitrags 

angemessen festsetzen.  

 

Erläuterungen und Informationen auf der Webseite der Gesellschaft 

 

Den Aktionären sind die Informationen zur Hauptversammlung gemäß § 124a AktG auf der 

Webseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung 

 

zugänglich. 

 

 

6. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung  

 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung 21.847.495,00 Euro und 

ist in 21.847.495 Aktien eingeteilt, die alle im gleichen Umfang stimmberechtigt sind und jeweils 

eine Stimme gewähren. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die 



 

 
 

Gesellschaft keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der 

Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit 21.847.495 Stück. 

 

 

7. Informationen zum Datenschutz für Aktionäre gemäß DSGVO  

 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 

Hauptversammlung und dem Aktienregister finden Sie unter 

 

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung 

 

 

 

Zwingenberg, im Januar 2026 

 

 

BRAIN Biotech AG 

 

Der Vorstand 

https://www.brain-biotech-group.com/de/investoren/hauptversammlung

